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TE OGH 1997/11/25 1Ob190/97s
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.1997

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr.Hofmann

als Vorsitzenden und durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr.Schlosser sowie die Hofräte des

Obersten Gerichtshofs Dr.Schiemer, Dr.Rohrer und Dr.Zechner als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden

Partei Dr.Friedrich Wilhelm K***** , vertreten durch Dr.Helmut Mühlgassner, Rechtsanwalt in Wien, und des

Nebenintervenienten Dr.Wilfried Ludwig W*****, wider die beklagte Partei Republik Österreich, vertreten durch die

Finanzprokuratur, Wien 1, Singerstraße 17-19, wegen S 3,969.058,65 sA, infolge außerordentlicher Revision der

klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgerichts vom 25.Juli 1994,

GZ 14 R 132/94-21, womit infolge Berufung der klagenden Partei das Urteil des Landesgerichts für Zivilrechtssachen

Wien vom 9.Februar 1994, GZ 33 Cg 5/94-13, bestätigt wurde,

1. in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluß

gefaßt:

Der Antrag der klagenden Partei, das „Verfahren über die Revision“ gegen das berufungsgerichtliche Urteil bis zur

rechtskräftigen Erledigung des Antrags der klagenden Partei auf Erneuerung des Strafverfahrens gemäß den §§ 363a H

StPO zu unterbrechen, wird abgewiesen.Der Antrag der klagenden Partei, das „Verfahren über die Revision“ gegen das

berufungsgerichtliche Urteil bis zur rechtskräftigen Erledigung des Antrags der klagenden Partei auf Erneuerung des

Strafverfahrens gemäß den Paragraphen 363 a, ff StPO zu unterbrechen, wird abgewiesen.

2. nach mündlicher Revisionsverhandlung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit S 51.280,- bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens

(darin S 40,- Barauslagen) binnen 14 Tagen bei Exekution zu bezahlen.

Text

Entscheidungsgründe:

Das Geschworenengericht beim Kreisgericht (jetzt Landesgericht) Korneuburg erkannte den Kläger mit Urteil vom

8.12.1984 des Verbrechens des Mordes nach § 75 StGB und des Vergehens nach § 36 Abs 1 lit b WaHG (aF) schuldig,

verurteilte ihn nach den §§ 28 und 75 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren und ordnete seine Unterbringung in

einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß § 21 StGB an.Das Geschworenengericht beim Kreisgericht (jetzt

Landesgericht) Korneuburg erkannte den Kläger mit Urteil vom 8.12.1984 des Verbrechens des Mordes nach

Paragraph 75, StGB und des Vergehens nach Paragraph 36, Absatz eins, Litera b, WaHG (aF) schuldig, verurteilte ihn

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/75
https://www.jusline.at/gesetz/waffg/paragraf/36
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/21


nach den Paragraphen 28 und 75 StGB zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren und ordnete seine Unterbringung in

einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher gemäß Paragraph 21, StGB an.

Mit Urteil vom 2.7.1986 bestätigte der Oberste Gerichtshof dieses Urteil - nach in Abwesenheit des Klägers (dort

Angeklagten), dessen Vorführung weder beantragt noch von Amts wegen veranlaßt worden war (§ 296 Abs 3 StPO),

abgehaltenem Gerichtstag - im Schuldspruch, änderte den Strafausspruch indessen dahin ab, daß der Angeklagte zu

lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, der Unterbringungsantrag nach § 21 Abs 2 StGB dagegen abgewiesen wurde. In

Übereinstimmung mit dem Erstgericht wertete der Oberste Gerichtshof als erschwerend, daß der Kläger mehrere

strafbare Handlungen verschiedener Art begangen und gegen das vertrauensvoll in seinem Personenkraftwagen

mitgefahrene Opfer heimtückisch gehandelt habe (§ 33 Z 1 und Z 6 StGB), als mildernd hingegen die Begehung der Tat

unter dem EinNuß eines abnormen Geisteszustands, den bisherigen ordentlichen Lebenswandel und sein im

Vorverfahren abgelegtes reumütiges - wenngleich in der Folge widerrufenes - Geständnis (§ 34 Z 1, Z 2 und Z 17 StGB).

Darüber hinaus berücksichtigte er zugunsten des Klägers - abweichend vom Geschworenengericht - den

Milderungsgrund der Selbststellung (§ 34 Z 16 StGB). Im Rahmen der umfangreichen Erwägungen zur Strafbemessung

führte der Oberste Gerichtshof unter anderem aus:Mit Urteil vom 2.7.1986 bestätigte der Oberste Gerichtshof dieses

Urteil - nach in Abwesenheit des Klägers (dort Angeklagten), dessen Vorführung weder beantragt noch von Amts

wegen veranlaßt worden war (Paragraph 296, Absatz 3, StPO), abgehaltenem Gerichtstag - im Schuldspruch, änderte

den Strafausspruch indessen dahin ab, daß der Angeklagte zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, der

Unterbringungsantrag nach Paragraph 21, Absatz 2, StGB dagegen abgewiesen wurde. In Übereinstimmung mit dem

Erstgericht wertete der Oberste Gerichtshof als erschwerend, daß der Kläger mehrere strafbare Handlungen

verschiedener Art begangen und gegen das vertrauensvoll in seinem Personenkraftwagen mitgefahrene Opfer

heimtückisch gehandelt habe (Paragraph 33, Ziffer eins und Ziffer 6, StGB), als mildernd hingegen die Begehung der Tat

unter dem EinNuß eines abnormen Geisteszustands, den bisherigen ordentlichen Lebenswandel und sein im

Vorverfahren abgelegtes reumütiges - wenngleich in der Folge widerrufenes - Geständnis (Paragraph 34, ZiHer eins,,

ZiHer 2, und ZiHer 17, StGB). Darüber hinaus berücksichtigte er zugunsten des Klägers - abweichend vom

Geschworenengericht - den Milderungsgrund der Selbststellung (Paragraph 34, ZiHer 16, StGB). Im Rahmen der

umfangreichen Erwägungen zur Strafbemessung führte der Oberste Gerichtshof unter anderem aus:

„Bei der Ausmessung der verwirkten Strafe hat das Erstgericht.... die besondere Schwere der personalen Täterschuld

des Angeklagten in Verbindung mit dem objektiven Gewicht der verschuldeten Rechtsgutverletzung, wie sie der

(vorsätzlichen) Tötung eines Menschen unter den gegebenen Umständen innewohnt, zuwenig berücksichtigt.

Manifestiert sich doch in der heimtückischen, nachgeradezu einer „Liquidierung“ des ahnungslosen und dem

Angeklagten vertrauenden Mordopfers gleichkommenden Tatbegehung, um die Aufdeckung eigener Pnanzieller

Verfehlungen des Angeklagten zu verhindern, mithin aus verwerNichen Motiven, eine derart negative Einstellung des

Rechtsbrechers (im Sinn einer niedrigen Gesinnung) und damit ein solcher Grad an Schuld, daß die Verhängung einer

zeitlichen Freiheitsstrafe.... nach Lage des Falles nicht (mehr) gerechtfertigt ist.“

In der Folge erhob der Kläger Beschwerde bei der Europäischen Kommission für Menschenrechte (EKMR), die den Fall

an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) herantrug. Dieser Gerichtshof stellte mit Urteil vom

21.9.1993 unter Ablehnung aller übrigen von der Kommission für zulässig erklärten Beschwerdepunkte fest, daß nach

Lage des Falls die persönliche Anwesenheit des Beschwerdeführes ungeachtet seines Versäumnisses, die Vorführung

zum Gerichtstag über die - zu seinen Gunsten - lediglich von seinen Angehörigen, andererseits auch von der

Staatsanwaltschaft ausgeführten Berufungen zu beantragen, im Interesse der Fairneß des Verfahrens, und zwar vor

allem deshalb geboten gewesen wäre, weil der Oberste Gerichtshof anders als die Geschworenen, die sich

außerstande gesehen hätten, ein Motiv zu Pnden, festgestellt habe, der Angeklagte habe den Mord deshalb

ausgeführt, um die Aufdeckung eigener Pnanzieller Verfehlungen zu verhindern. In der Unterlassung des Obersten

Gerichtshofs, den Kläger zum Gerichtstag vorführen zu lassen, durch die dieser außerstandegesetzt worden sei, sich in

diesem Zusammenhang „persönlich zu verteidigen“, erblickte der EGMR eine Verletzung des Art 6 Abs 1 iVm Abs 3 lit c

EMRK. Ferner billigte der Gerichtshof dem Kläger den Kostenersatz im Betrag von S 230.000 zu. Dazu führte er aus,

gemäß Art 50 EMRK habe er der verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zuzuerkennen, sofern die Gesetze des

verurteilten Staates keine vollständige Wiedergutmachung gestatten. Der Kläger habe lediglich die Vertretungskosten,

allerdings für zwei Rechtsanwälte, verlangt, so daß der geforderte Betrag nahezu eine Million Schilling erreiche. Der

Gerichtshof bezweiNe die Notwendigkeit der Beiziehung zweier Anwälte; da außerdem nur eine von einer großen Zahl
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von Beschwerden berechtigt gewesen sei, seien dem Kläger lediglich Kosten von 200.000 S zuzüglich 30.000 S

Barauslagen zuzubilligen.In der Folge erhob der Kläger Beschwerde bei der Europäischen Kommission für

Menschenrechte (EKMR), die den Fall an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) herantrug. Dieser

Gerichtshof stellte mit Urteil vom 21.9.1993 unter Ablehnung aller übrigen von der Kommission für zulässig erklärten

Beschwerdepunkte fest, daß nach Lage des Falls die persönliche Anwesenheit des Beschwerdeführes ungeachtet

seines Versäumnisses, die Vorführung zum Gerichtstag über die - zu seinen Gunsten - lediglich von seinen

Angehörigen, andererseits auch von der Staatsanwaltschaft ausgeführten Berufungen zu beantragen, im Interesse der

Fairneß des Verfahrens, und zwar vor allem deshalb geboten gewesen wäre, weil der Oberste Gerichtshof anders als

die Geschworenen, die sich außerstande gesehen hätten, ein Motiv zu Pnden, festgestellt habe, der Angeklagte habe

den Mord deshalb ausgeführt, um die Aufdeckung eigener Pnanzieller Verfehlungen zu verhindern. In der

Unterlassung des Obersten Gerichtshofs, den Kläger zum Gerichtstag vorführen zu lassen, durch die dieser

außerstandegesetzt worden sei, sich in diesem Zusammenhang „persönlich zu verteidigen“, erblickte der EGMR eine

Verletzung des Artikel 6, Absatz eins, in Verbindung mit Absatz 3, Litera c, EMRK. Ferner billigte der Gerichtshof dem

Kläger den Kostenersatz im Betrag von S 230.000 zu. Dazu führte er aus, gemäß Artikel 50, EMRK habe er der

verletzten Partei eine gerechte Entschädigung zuzuerkennen, sofern die Gesetze des verurteilten Staates keine

vollständige Wiedergutmachung gestatten. Der Kläger habe lediglich die Vertretungskosten, allerdings für zwei

Rechtsanwälte, verlangt, so daß der geforderte Betrag nahezu eine Million Schilling erreiche. Der Gerichtshof bezweiNe

die Notwendigkeit der Beiziehung zweier Anwälte; da außerdem nur eine von einer großen Zahl von Beschwerden

berechtigt gewesen sei, seien dem Kläger lediglich Kosten von 200.000 S zuzüglich 30.000 S Barauslagen zuzubilligen.

Der Kläger begehrte die Verurteilung des beklagten Rechtsträgers zum Ersatz seines mit S 3,969.058,65 sA beziHerten

Schadens und brachte hiezu vor, durch seinen Ausschluß vom Gerichtstag am 2.7.1986 seien die ihm von der

Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten zugesicherten Rechte auf ein faires Verfahren nach

deren Art 6 Abs 1 und auf Selbstverteidigung nach deren Art 6 Abs 3 lit c verletzt worden. Überdies sei damit auch

gegen die einfachgesetzliche Vorschrift des § 296 Abs 3 StPO verstoßen worden, nach der der verhaftete Angeklagte

vorzuführen sei, wenn diese Maßnahme im Interesse der RechtspNege geboten erscheine. Der Oberste Gerichtshof

habe auch bei der Festsetzung der Strafe durch die Annahme eines bestimmten Tatmotivs den Anspruch des Klägers

auf ein faires Verfahren nach Art 6 Abs 1 EMRK verletzt. Art 5 Abs 5 EMRK gewähre demjenigen eine Entschädigung,

der entgegen den Bestimmungen des Art 5 Abs 1 bis 4 EMRK inhaftiert worden sei. Diese Bestimmung sei unmittelbar

anzuwendendes österreichisches Recht. Die Rechtsprechung gewähre auf der Grundlage dieser

Konventionsbestimmung Schadenersatz wegen Verletzung der persönlichen Freiheit selbst ohne Verschulden und für

immaterielle Schäden. Da bei konventionswidrigem Freiheitsentzug immaterieller Schaden stets erwachse, müsse ein

solcher weder nachgewiesen noch substantiiert werden. Die Prüfung der Frage, ob der Oberste Gerichtshof

Konventionsrechte des Klägers verletzt habe, sei der selbständigen Beurteilung durch die innerstaatlichen Gerichte

entzogen, weil sie bereits vom EGMR abschließend, endgültig und bindend beantwortet worden sei. Da dieses Urteil

gemäß Art 53 EMRK endgültig und innerstaatlich verbindlich sei, könne die vom Obersten Gerichtshof mit dem in

zweifacher Hinsicht konventionswidrigen Urteil verhängte lebenslange Freiheitsstrafe nicht als im Sinne des Art 5 Abs 1

lit a EMRK rechtmäßige Haftung angesehen werden. Der Kläger begehre deshalb eine Haftentschädigung für die Zeit

vom 3.7.1986 bis 30.9.1993, also für 3375 Tage in der Höhe von täglich von 700 S, somit von S 2,362.500 zuzüglich 20 %

Umsatzsteuer (S 472.500), und daher insgesamt von S 2,835.000. Überdies verlange er den Ersatz seiner Kosten für die

Vertretung vor den Konventionsorganen, die er im einzelnen anführte. Nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz in

Verbindung mit den Autonomen Honorar-Richtlinien lasse sich der Kostenbetrag einschließlich der Umsatzsteuer

(S 193.374,45) und der Barauslagen (S 38.939) mit S 1,199.185,70 errechnen. Davon seien allerdings die ihm zum Ersatz

auferlegten Kosten der beklagten Partei im Streitverfahren 53 a Cg 1052/86 des Landesgerichts für ZRS Wien in der

Höhe von S 65.127,05 abzuziehen. Die ihm vom EGMR zuerkannten Kosten von S 230.000 ziehe er nicht ab, weil sie

ihm noch nicht erstattet worden seien.Der Kläger begehrte die Verurteilung des beklagten Rechtsträgers zum Ersatz

seines mit S 3,969.058,65 sA beziHerten Schadens und brachte hiezu vor, durch seinen Ausschluß vom Gerichtstag am

2.7.1986 seien die ihm von der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten zugesicherten

Rechte auf ein faires Verfahren nach deren Artikel 6, Absatz eins und auf Selbstverteidigung nach deren Artikel 6,

Absatz 3, Litera c, verletzt worden. Überdies sei damit auch gegen die einfachgesetzliche Vorschrift des Paragraph

296, Absatz 3, StPO verstoßen worden, nach der der verhaftete Angeklagte vorzuführen sei, wenn diese Maßnahme im

Interesse der RechtspNege geboten erscheine. Der Oberste Gerichtshof habe auch bei der Festsetzung der Strafe



durch die Annahme eines bestimmten Tatmotivs den Anspruch des Klägers auf ein faires Verfahren nach Artikel

6, Absatz eins, EMRK verletzt. Artikel 5, Absatz 5, EMRK gewähre demjenigen eine Entschädigung, der entgegen den

Bestimmungen des Artikel 5, Absatz eins bis 4 EMRK inhaftiert worden sei. Diese Bestimmung sei unmittelbar

anzuwendendes österreichisches Recht. Die Rechtsprechung gewähre auf der Grundlage dieser

Konventionsbestimmung Schadenersatz wegen Verletzung der persönlichen Freiheit selbst ohne Verschulden und für

immaterielle Schäden. Da bei konventionswidrigem Freiheitsentzug immaterieller Schaden stets erwachse, müsse ein

solcher weder nachgewiesen noch substantiiert werden. Die Prüfung der Frage, ob der Oberste Gerichtshof

Konventionsrechte des Klägers verletzt habe, sei der selbständigen Beurteilung durch die innerstaatlichen Gerichte

entzogen, weil sie bereits vom EGMR abschließend, endgültig und bindend beantwortet worden sei. Da dieses Urteil

gemäß Artikel 53, EMRK endgültig und innerstaatlich verbindlich sei, könne die vom Obersten Gerichtshof mit dem in

zweifacher Hinsicht konventionswidrigen Urteil verhängte lebenslange Freiheitsstrafe nicht als im Sinne des Artikel

5, Absatz eins, Litera a, EMRK rechtmäßige Haftung angesehen werden. Der Kläger begehre deshalb eine

Haftentschädigung für die Zeit vom 3.7.1986 bis 30.9.1993, also für 3375 Tage in der Höhe von täglich von 700 S, somit

von S 2,362.500 zuzüglich 20 % Umsatzsteuer (S 472.500), und daher insgesamt von S 2,835.000. Überdies verlange er

den Ersatz seiner Kosten für die Vertretung vor den Konventionsorganen, die er im einzelnen anführte. Nach dem

Rechtsanwaltstarifgesetz in Verbindung mit den Autonomen Honorar-Richtlinien lasse sich der Kostenbetrag

einschließlich der Umsatzsteuer (S 193.374,45) und der Barauslagen (S 38.939) mit S 1,199.185,70 errechnen. Davon

seien allerdings die ihm zum Ersatz auferlegten Kosten der beklagten Partei im Streitverfahren 53 a Cg 1052/86 des

Landesgerichts für ZRS Wien in der Höhe von S 65.127,05 abzuziehen. Die ihm vom EGMR zuerkannten Kosten

von S 230.000 ziehe er nicht ab, weil sie ihm noch nicht erstattet worden seien.

Die beklagte Partei wendete insbesondere ein, der Kläger habe schon im Verfahren 53 a Cg 1052/85 des

Landesgerichts für ZRS Wien für seine Inhaftierung bis einschließlich 31.12.1987 eine Haftentschädigung von täglich

1.000 S geltend gemacht. Für den Zeitraum vom 3.7.1986 bis 31.7.1987 könne der Kläger deshalb aus diesem Titel

ohne zusätzliche Begründung keinen weiteren Betrag von S 700 je Tag geltend machen. Das Urteil des EGMR vom

21.9.1993 enthalte keine Hinweise auf eine Konventionswidrigkeit des Freiheitsentzugs. Der Gerichtshof habe vielmehr

keinen Anlaß gesehen, sich mit dieser Frage weiter auseinanderzusetzen. Anlaß für die Verurteilung der Republik

Österreich sei allein die Verletzung des in Art 6 EMRK verankerten Grundsatzes des fairen Verfahrens gewesen. Der

Kläger versuche nun, durch die bloß auszugsweise Anführung „einzelner Stellen in der Begründung der Entscheidung

auch eine Verletzung der Bestimmung des Art 5 EMRK zu konstruieren. Es stehe also keineswegs „unverrückbar und

endgültig“ fest, daß der Freiheitsentzug konventionswidrig sei. Die Ausführungen des Klägers zur Unzulässigkeit einer

Überprüfung der Frage, ob der Oberste Gerichtshof die Konventionsrechte des Klägers verletzt habe, seien verfehlt. Im

vorliegenden Fall gehe es nicht um den festgestellten Verstoß gegen die Konvention zum Schutze der Menschenrechte

und Grundfreiheiten, sondern um deren Auswirkungen, also die innerstaatliche Umsetzung des Erkenntnisses.

Gemäß Art 53 EMRK seien die Vertragsstaaten zwar verpNichtet, sich nach den Entscheidungen des EGMR zu richten,

bei Zuerkennung einer gerechten Entschädigung gemäß Art 50 EMRK folge daraus aber nur die VerpNichtung, diesen

Betrag an den Beschwerdeführer auszuzahlen. Bei Feststellung der Konventionswidrigkeit eines bestimmten

staatlichen Handelns dürfe der Staat Art 53 EMRK zufolge nicht mehr die AuHassung vertreten, sein Handeln sei

konventionsgemäß gewesen. Das Urteil des EGMR könne dagegen einen innerstaatlichen Hoheitsakt nicht beseitigen,

die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gehe vielmehr selbst davon aus, daß die

Gesetze der Vertragsstaaten in den meisten Fällen nur eine unvollkommene Wiedergutmachung der Folgen einer

Entscheidung oder Maßnahme erlaubten. Der Kläger sei vor dem EGMR mit seinem Begehren nur zu einem geringen

Teil durchgedrungen, seine Verfahrensschritte seien zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht erforderlich

gewesen; dem Kläger seien ohnedies bereits Vertretungskosten von S 230.000 zuerkannt worden.Die beklagte Partei

wendete insbesondere ein, der Kläger habe schon im Verfahren 53 a Cg 1052/85 des Landesgerichts für ZRS Wien für

seine Inhaftierung bis einschließlich 31.12.1987 eine Haftentschädigung von täglich 1.000 S geltend gemacht. Für den

Zeitraum vom 3.7.1986 bis 31.7.1987 könne der Kläger deshalb aus diesem Titel ohne zusätzliche Begründung keinen

weiteren Betrag von S 700 je Tag geltend machen. Das Urteil des EGMR vom 21.9.1993 enthalte keine Hinweise auf

eine Konventionswidrigkeit des Freiheitsentzugs. Der Gerichtshof habe vielmehr keinen Anlaß gesehen, sich mit dieser

Frage weiter auseinanderzusetzen. Anlaß für die Verurteilung der Republik Österreich sei allein die

Verletzung des in Artikel 6, EMRK verankerten Grundsatzes des fairen Verfahrens gewesen. Der Kläger versuche nun,

durch die bloß auszugsweise Anführung „einzelner Stellen in der Begründung der Entscheidung auch eine Verletzung



der Bestimmung des Artikel 5, EMRK zu konstruieren. Es stehe also keineswegs „unverrückbar und endgültig“ fest, daß

der Freiheitsentzug konventionswidrig sei. Die Ausführungen des Klägers zur Unzulässigkeit einer Überprüfung der

Frage, ob der Oberste Gerichtshof die Konventionsrechte des Klägers verletzt habe, seien verfehlt. Im vorliegenden Fall

gehe es nicht um den festgestellten Verstoß gegen die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten, sondern um deren Auswirkungen, also die innerstaatliche Umsetzung des Erkenntnisses.

Gemäß Artikel 53, EMRK seien die Vertragsstaaten zwar verpNichtet, sich nach den Entscheidungen des EGMR zu

richten, bei Zuerkennung einer gerechten Entschädigung gemäß Artikel 50, EMRK folge daraus aber nur die

VerpNichtung, diesen Betrag an den Beschwerdeführer auszuzahlen. Bei Feststellung der Konventionswidrigkeit eines

bestimmten staatlichen Handelns dürfe der Staat Artikel 53, EMRK zufolge nicht mehr die AuHassung vertreten, sein

Handeln sei konventionsgemäß gewesen. Das Urteil des EGMR könne dagegen einen innerstaatlichen Hoheitsakt nicht

beseitigen, die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gehe vielmehr selbst davon aus,

daß die Gesetze der Vertragsstaaten in den meisten Fällen nur eine unvollkommene Wiedergutmachung der Folgen

einer Entscheidung oder Maßnahme erlaubten. Der Kläger sei vor dem EGMR mit seinem Begehren nur zu einem

geringen Teil durchgedrungen, seine Verfahrensschritte seien zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht

erforderlich gewesen; dem Kläger seien ohnedies bereits Vertretungskosten von S 230.000 zuerkannt worden.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es vertrat die Ansicht, die vom Kläger nach Art 5 Abs 5 EMRK begehrte

Entschädigung sei im Amtshaftungsverfahren geltend zu machen. Der Kläger stütze sich dabei ausschließlich darauf,

daß er beim Gerichtstag vor dem Obersten Gerichtshof nicht anwesend gewesen sei, so daß er in seinen Rechten nach

Art 6 Abs 1 und Abs 3 lit c EMRK verletzt worden sei. Gemäß § 2 Abs 3 AHG könne aber aus einem Erkenntnis des

Obersten Gerichtshofs kein Ersatzanspruch abgeleitet werden. Verschiedene (in der erstinstanzlichen Entscheidung im

einzelnen aufgezählte) Verfahrensschritte des Klägers hätten auch der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht

gedient; ein Zuschlag nach § 21 RATG sei nicht gerechtfertigt. Der Höhe nach seien daher lediglich Kosten im

Betrag von S 379.045,80 (einschließlich der Umsatzsteuer) angemessen. Da der Kläger im Verfahren vor den

Konventionsorganen zahlreiche Konventionsverletzungen behauptet habe, aber nur eine davon festgestellt worden

sei, seien auch die Grundsätze des § 43 Abs 1 ZPO heranzuziehen, weshalb der dem Kläger gebührende Kostenersatz

durch den im Urteil des EGMR erfolgten Zuspruch von S 200.000 zuzüglich S 30.000 an Barauslagen zur Gänze

abgegolten sei.Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es vertrat die Ansicht, die vom Kläger nach Artikel 5, Absatz

5, EMRK begehrte Entschädigung sei im Amtshaftungsverfahren geltend zu machen. Der Kläger stütze sich dabei

ausschließlich darauf, daß er beim Gerichtstag vor dem Obersten Gerichtshof nicht anwesend gewesen sei, so daß er

in seinen Rechten nach Artikel 6, Absatz eins, und Absatz 3, Litera c, EMRK verletzt worden sei. Gemäß Paragraph

2, Absatz 3, AHG könne aber aus einem Erkenntnis des Obersten Gerichtshofs kein Ersatzanspruch abgeleitet werden.

Verschiedene (in der erstinstanzlichen Entscheidung im einzelnen aufgezählte) Verfahrensschritte des Klägers hätten

auch der zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht gedient; ein Zuschlag nach Paragraph 21, RATG sei nicht

gerechtfertigt. Der Höhe nach seien daher lediglich Kosten im Betrag von S 379.045,80 (einschließlich der

Umsatzsteuer) angemessen. Da der Kläger im Verfahren vor den Konventionsorganen zahlreiche

Konventionsverletzungen behauptet habe, aber nur eine davon festgestellt worden sei, seien auch die Grundsätze

des Paragraph 43, Absatz eins, ZPO heranzuziehen, weshalb der dem Kläger gebührende Kostenersatz durch den im

Urteil des EGMR erfolgten Zuspruch von S 200.000 zuzüglich S 30.000 an Barauslagen zur Gänze abgegolten sei.

Das Gericht zweiter Instanz bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, daß die ordentliche Revision nicht zulässig

sei. Es führte aus, auch die Einforderung der Kosten im Verfahren vor den Straßburger Organen sei nicht als Ersatz

vorprozessualer Kosten, sondern als selbständige Schadenersatzforderung zu beurteilen. Nun leite der Kläger

seine auf Art 5 Abs 5 EMRK gestützten Ansprüche nur aus dem Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof ab.

Da solche Ansprüche die bisher im Amtshaftungsverfahren zu verfolgenden Ansprüche erweiterten, sei auch

die Vorschrift des § 2 Abs 3 AHG anzuwenden, so daß bei Feststellung der Konventionswidrigkeit des Verfahrens vor

dem Obersten Gerichtshof ein daraus abgeleiteter Anspruch nicht durchgesetzt werden könne. Da der Oberste

Gerichtshof die Verfassungskonformität dieser Vorschrift nach eingehender Untersuchung in seiner Entscheidung 1 Ob

10/93 (= SZ 66/97) bejaht habe, bestehe für das Berufungsgericht kein Anlaß, davon abweichende Überlegungen

anzustellen. Gegenüber dem Verfahren zu 53 a Cg 1052/86 des Landesgerichts für ZRS Wien, in dem die erwähnte

Entscheidung des Obersten Gerichtshofs ergangen sei, sei insoweit eine Änderung des Sachverhalts eingetreten, als

nunmehr eine Verurteilung der Republik Österreich durch den EGMR vorliege. Diese Verurteilung liege der im

Verfahren zu 53 a Cg 1052/86 des Landesgerichts für ZRS Wien behauptete Sachverhalt zwar gleichfalls zugrunde, doch
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könnten die in den Art 50 und 53 EMRK normierten Rechtsfolgen einer Verurteilung durch den EGMR als neue

Tatsachen angesehen werden. Eine rechtskräftige Abweisung des hier gestellten Klagebegehrens in dem erwähnten

Vorverfahren liege nicht vor. Aus allfälligen Fehlern im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof könne ein Anspruch

auf Haftentschädigung und Ersatz der Verfahrenskosten jedenfalls nicht abgeleitet werden.Das Gericht zweiter Instanz

bestätigte diese Entscheidung und sprach aus, daß die ordentliche Revision nicht zulässig sei. Es führte aus, auch die

Einforderung der Kosten im Verfahren vor den Straßburger Organen sei nicht als Ersatz vorprozessualer Kosten,

sondern als selbständige Schadenersatzforderung zu beurteilen. Nun leite der Kläger seine auf Artikel 5, Absatz 5,

EMRK gestützten Ansprüche nur aus dem Berufungsverfahren vor dem Obersten Gerichtshof ab. Da solche Ansprüche

die bisher im Amtshaftungsverfahren zu verfolgenden Ansprüche erweiterten, sei auch die Vorschrift des Paragraph

2, Absatz 3, AHG anzuwenden, so daß bei Feststellung der Konventionswidrigkeit des Verfahrens vor dem Obersten

Gerichtshof ein daraus abgeleiteter Anspruch nicht durchgesetzt werden könne. Da der Oberste Gerichtshof die

Verfassungskonformität dieser Vorschrift nach eingehender Untersuchung in seiner Entscheidung 1 Ob 10/93

(= SZ 66/97) bejaht habe, bestehe für das Berufungsgericht kein Anlaß, davon abweichende Überlegungen anzustellen.

Gegenüber dem Verfahren zu 53 a Cg 1052/86 des Landesgerichts für ZRS Wien, in dem die erwähnte Entscheidung

des Obersten Gerichtshofs ergangen sei, sei insoweit eine Änderung des Sachverhalts eingetreten, als nunmehr eine

Verurteilung der Republik Österreich durch den EGMR vorliege. Diese Verurteilung liege der im Verfahren zu 53 a

Cg 1052/86 des Landesgerichts für ZRS Wien behauptete Sachverhalt zwar gleichfalls zugrunde, doch könnten die

in den Artikel 50 und 53 EMRK normierten Rechtsfolgen einer Verurteilung durch den EGMR als neue Tatsachen

angesehen werden. Eine rechtskräftige Abweisung des hier gestellten Klagebegehrens in dem erwähnten Vorverfahren

liege nicht vor. Aus allfälligen Fehlern im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof könne ein Anspruch auf

Haftentschädigung und Ersatz der Verfahrenskosten jedenfalls nicht abgeleitet werden.

Gestützt auf das Urteil des EGMR hatte der Kläger schon am 4.11.1993 beim Landesgericht Korneuburg die Einleitung

des „Verfahrens gemäß § 410 StPO“ beantragt, weil das ihm durch die Konventionsverletzung „zugefügte Unrecht“ das

Strafübel schwerer empPnden lasse und daher kompensatorisch im Sinne einer nachträglichen Strafmilderung zu

berücksichtigen sei.Gestützt auf das Urteil des EGMR hatte der Kläger schon am 4.11.1993 beim Landesgericht

Korneuburg die Einleitung des „Verfahrens gemäß Paragraph 410, StPO“ beantragt, weil das ihm durch die

Konventionsverletzung „zugefügte Unrecht“ das Strafübel schwerer empPnden lasse und daher kompensatorisch im

Sinne einer nachträglichen Strafmilderung zu berücksichtigen sei.

Das Landesgericht Korneuburg beantragte daraufhin die Strafmilderung.

Das Oberlandesgericht Wien befürwortete den Antrag, weil zwischen der vom Kläger als Unrecht empfundenen

Verurteilung zu lebenslanger Freiheitsstrafe und der Verschlimmerung der durch die Persönlichkeitsstörung bedingten

Depression aus psychiatrischer Sicht ein ursächlicher Zusammenhang gegeben sei.

Der Oberste Gerichtshof wies den Antrag des Klägers nach dessen (nichtöHentlichen) Anhörung mit Beschluß vom

3.4.1995 ab. Er führte unter anderem aus, das Recht auf Strafmilderung gemäß § 410 StPO sei (nur) dann zu bejahen,

wenn nachträglich solche Milderungsgründe vorkommen oder bekannt werden, die oHenbar, also ohne weitere

Beweisaufnahme, eine mildere Strafbemessung herbeigeführt hätten; gleiches gelte bei Wegfall zu Unrecht

angenommener Erschwerungsgründe. Eine bei der SanktionsPndung unterlaufene Konventionsverletzung könne für

die Strafbemessung aber (nur) dann bedeutsam sein, wenn die Beurteilung der Strafzumessungsschuld durch sie

„oHenbar“ beeinNußt, insbesondere ein ins Gewicht fallender (zusätzlicher) Milderungsgrund nicht angenommen oder

ein gleichermaßen maßgebender Erschwerungsgrund herangezogen wurde, der dem Verurteilten, wäre die

Konventionsverletzung nicht unterlaufen, nicht hätte angelastet werden können. Das Rechtsmittelgericht habe seiner

Entscheidung auch ein die Strafzumessungsschuld beeinNussendes Tatmotiv zugrundegelegt, indem es davon

ausgegangen sei, der Angeklagte habe die Mordtat begangen, um „die Aufdeckung eigener Pnanzieller Verfehlungen

zu verhindern“. Der Oberste Gerichtshof sei von einer insgesamt derart negativen Einstellung des Verurteilten (im Sinn

einer niedrigen Gesinnung) und damit einem solchen Grad der Schuld ausgegangen, daß die Verhängung einer

zeitlichen Freiheitsstrafe nach Lage des Falles nicht (mehr) gerechtfertigt sei. Daß der Gerichtshof zur Feststellung des

Motivs berechtigt gewesen sei, entspreche nicht nur ständiger Rechtsprechung, sondern sei auch vom EGMR gebilligt

worden (Z.77 dessen Urteils). Die Angaben des Klägers im Vorverfahren ließen eine der rücksichtslosen Durchsetzung

eigener Pnanzieller Interessen dienende Tatbegehung oHenkundig erscheinen. Daß auch die Unschuldsvermutung

dazu nicht ins TreHen geführt werden könne, weil Motivation und Schuld grundsätzlich verschiedene BegriHe seien
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und die Motivfeststellung daher mit einem Schuldspruch wegen eines Vermögensdelikts nicht gleichgesetzt werden

könne, habe im übrigen bereits der EGMR (in Z.77) in einer die weitere Verdeutlichung erübrigenden Weise klargestellt.

Daraus folge, daß die Grundlagen, auf welchen die Annahme des Tatmotivs fuße, auch bei Anwesenheit des

Verurteilten beim Gerichtstag nicht in Frage gestellt worden wären. Die vom EGMR festgestellte Konventionsverletzung

im konkreten Fall habe „keine Korrekturbedürftigkeit des der Berufungsentscheidung des Obersten Gerichtshofs

zugrundeliegenden SanktionsPndungsvorgangs, geschweige denn dessen Ergebnisse ausgelöst“. Die vom EGMR

festgestellte fehlerhafte Ermessensübung bei Anwendung einer Verfahrensvorschrift rechtfertige nicht die Annahme

einer besonderen „StrafempPndlichkeit“, die klar ersichtlich geeignet gewesen wäre, eine mildere Bemessung der

Sanktion für den abgeurteilten Mord herbeizuführen. Im Zeitpunkt der Beurteilung der mit dem Gerichtstag

verbundenen Frage der Vorführung seien - unter Bedachtnahme auf den damaligen Stand der

Rechtsanwendung - keine Umstände vorgelegen, die die Anwesenheit des Angeklagten bei der Verhandlung über die

von seinen Angehörigen und der Staatsanwaltschaft ausgeführten Berufungen „im Interesse der RechtspNege“

geboten hätten (§ 296 Abs 3 StPO). Daß die vom Obersten Gerichtshof verhängte lebenslange Haft infolge der

Abwesenheit des Angeklagten vom Gerichtstag rechtswidrig geworden sei, könne der Entscheidung des EGMR

entgegen den Behauptungen des Klägers gerade nicht entnommen werden, habe sich doch dieser zu einer

amtswegigen Prüfung dieser Frage nicht veranlaßt gesehen. Da auch den übrigen für die nachträgliche Strafmilderung

ins TreHen geführten Umständen keine mildernde Bedeutung beigemessen werden könne, müsse dem Antrag ein

Erfolg versagt bleiben.Der Oberste Gerichtshof wies den Antrag des Klägers nach dessen (nichtöHentlichen) Anhörung

mit Beschluß vom 3.4.1995 ab. Er führte unter anderem aus, das Recht auf Strafmilderung gemäß Paragraph 410, StPO

sei (nur) dann zu bejahen, wenn nachträglich solche Milderungsgründe vorkommen oder bekannt werden, die

oHenbar, also ohne weitere Beweisaufnahme, eine mildere Strafbemessung herbeigeführt hätten; gleiches gelte bei

Wegfall zu Unrecht angenommener Erschwerungsgründe. Eine bei der SanktionsPndung unterlaufene

Konventionsverletzung könne für die Strafbemessung aber (nur) dann bedeutsam sein, wenn die Beurteilung der

Strafzumessungsschuld durch sie „oHenbar“ beeinNußt, insbesondere ein ins Gewicht fallender (zusätzlicher)

Milderungsgrund nicht angenommen oder ein gleichermaßen maßgebender Erschwerungsgrund herangezogen

wurde, der dem Verurteilten, wäre die Konventionsverletzung nicht unterlaufen, nicht hätte angelastet werden

können. Das Rechtsmittelgericht habe seiner Entscheidung auch ein die Strafzumessungsschuld beeinNussendes

Tatmotiv zugrundegelegt, indem es davon ausgegangen sei, der Angeklagte habe die Mordtat begangen, um „die

Aufdeckung eigener Pnanzieller Verfehlungen zu verhindern“. Der Oberste Gerichtshof sei von einer insgesamt derart

negativen Einstellung des Verurteilten (im Sinn einer niedrigen Gesinnung) und damit einem solchen Grad der Schuld

ausgegangen, daß die Verhängung einer zeitlichen Freiheitsstrafe nach Lage des Falles nicht (mehr) gerechtfertigt sei.

Daß der Gerichtshof zur Feststellung des Motivs berechtigt gewesen sei, entspreche nicht nur ständiger

Rechtsprechung, sondern sei auch vom EGMR gebilligt worden (ZiHer , dessen Urteils). Die Angaben des Klägers im

Vorverfahren ließen eine der rücksichtslosen Durchsetzung eigener Pnanzieller Interessen dienende Tatbegehung

oHenkundig erscheinen. Daß auch die Unschuldsvermutung dazu nicht ins TreHen geführt werden könne, weil

Motivation und Schuld grundsätzlich verschiedene BegriHe seien und die Motivfeststellung daher mit einem

Schuldspruch wegen eines Vermögensdelikts nicht gleichgesetzt werden könne, habe im übrigen bereits der EGMR (in

ZiHer ,) in einer die weitere Verdeutlichung erübrigenden Weise klargestellt. Daraus folge, daß die Grundlagen, auf

welchen die Annahme des Tatmotivs fuße, auch bei Anwesenheit des Verurteilten beim Gerichtstag nicht in Frage

gestellt worden wären. Die vom EGMR festgestellte Konventionsverletzung im konkreten Fall habe „keine

Korrekturbedürftigkeit des der Berufungsentscheidung des Obersten Gerichtshofs zugrundeliegenden

SanktionsPndungsvorgangs, geschweige denn dessen Ergebnisse ausgelöst“. Die vom EGMR festgestellte fehlerhafte

Ermessensübung bei Anwendung einer Verfahrensvorschrift rechtfertige nicht die Annahme einer besonderen

„StrafempPndlichkeit“, die klar ersichtlich geeignet gewesen wäre, eine mildere Bemessung der Sanktion für den

abgeurteilten Mord herbeizuführen. Im Zeitpunkt der Beurteilung der mit dem Gerichtstag verbundenen Frage der

Vorführung seien - unter Bedachtnahme auf den damaligen Stand der Rechtsanwendung - keine Umstände

vorgelegen, die die Anwesenheit des Angeklagten bei der Verhandlung über die von seinen Angehörigen und der

Staatsanwaltschaft ausgeführten Berufungen „im Interesse der RechtspNege“ geboten hätten (Paragraph 296, Absatz

3, StPO). Daß die vom Obersten Gerichtshof verhängte lebenslange Haft infolge der Abwesenheit des Angeklagten vom

Gerichtstag rechtswidrig geworden sei, könne der Entscheidung des EGMR entgegen den Behauptungen des Klägers



gerade nicht entnommen werden, habe sich doch dieser zu einer amtswegigen Prüfung dieser Frage nicht veranlaßt

gesehen. Da auch den übrigen für die nachträgliche Strafmilderung ins TreHen geführten Umständen keine mildernde

Bedeutung beigemessen werden könne, müsse dem Antrag ein Erfolg versagt bleiben.

Bei der vom erkennenden Senat über die außerordentliche Revision des Klägers gegen das berufungsgerichtliche Urteil

anberaumten öHentlichen mündlichen Revisionsverhandlung am 26.6.1995 brachte der Kläger vor, durch den

Beschluß des Obersten Gerichtshofs vom 3.4.1995 sei die Konventionsverletzung nicht geheilt worden; dazu wäre

vielmehr eine Erneuerung des Berufungsverfahrens vor dem Obersten Gerichtshof erforderlich gewesen. Bei einer

solchen Erneuerung wäre es zu einer Stattgebung der Berufung der Staatsanwaltschaft nicht gekommen, weil diese im

Verfahren gemäß § 410 StPO dem Strafmilderungsantrag des Klägers beigetreten sei, was einer Zurückziehung deren

Berufung gleichkomme, so daß der Kläger dann aber zu keiner höheren Freiheitsstrafe als zu 20 Jahren hätte verurteilt

werden können. Außerdem habe der Senat des Obersten Gerichtshofs im Verfahren gemäß § 410 StPO

Tagebucheintragungen des Getöteten, aus denen sich ergebe, daß die befürchtete Machination des Klägers nicht

vorliege, nicht verwertet. Überdies stellte der Kläger bei der Revisionsverhandlung den Antrag, zur Frage der Bindung

des Obersten Gerichtshofs an das Urteil des EGMR vom 21.9.1993 als Teil des Rechts der Europäischen Union eine

Vorabentscheidung gemäß Art 177 EGV einzuholen.Bei der vom erkennenden Senat über die außerordentliche

Revision des Klägers gegen das berufungsgerichtliche Urteil anberaumten öHentlichen mündlichen

Revisionsverhandlung am 26.6.1995 brachte der Kläger vor, durch den Beschluß des Obersten Gerichtshofs vom

3.4.1995 sei die Konventionsverletzung nicht geheilt worden; dazu wäre vielmehr eine Erneuerung des

Berufungsverfahrens vor dem Obersten Gerichtshof erforderlich gewesen. Bei einer solchen Erneuerung wäre es zu

einer Stattgebung der Berufung der Staatsanwaltschaft nicht gekommen, weil diese im Verfahren gemäß Paragraph

410, StPO dem Strafmilderungsantrag des Klägers beigetreten sei, was einer Zurückziehung deren Berufung

gleichkomme, so daß der Kläger dann aber zu keiner höheren Freiheitsstrafe als zu 20 Jahren hätte verurteilt werden

können. Außerdem habe der Senat des Obersten Gerichtshofs im Verfahren gemäß Paragraph 410, StPO

Tagebucheintragungen des Getöteten, aus denen sich ergebe, daß die befürchtete Machination des Klägers nicht

vorliege, nicht verwertet. Überdies stellte der Kläger bei der Revisionsverhandlung den Antrag, zur Frage der Bindung

des Obersten Gerichtshofs an das Urteil des EGMR vom 21.9.1993 als Teil des Rechts der Europäischen Union eine

Vorabentscheidung gemäß Artikel 177, EGV einzuholen.

Der Oberste Gerichtshof legte dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mit Beschluß vom 29.8.1995, GZ 1

Ob 39/95-12 (= JBl 1996, 35 = EvBl 1996/18), die Frage, seien alle oder zumindest die materiellrechtlichen

Bestimmungen der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (darunter deren im Verfahren

vor dem Obersten Gerichtshof bedeutsamen Art 5, 6 und 53) Bestandteil des Gemeinschaftsrechts (Art 164 EGV),

sodaß der angerufene Gerichtshof gemäß Art 177 Abs 1 EGV über deren Auslegung im Wege der Vorabentscheidung

bePnde, sowie für den Fall deren Bejahung fünf weitere Fragen zur Vorabentscheidung vor.Der Oberste Gerichtshof

legte dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften mit Beschluß vom 29.8.1995, GZ 1 Ob 39/95-12 (= JBl 1996,

35 = EvBl 1996/18), die Frage, seien alle oder zumindest die materiellrechtlichen Bestimmungen der Konvention zum

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (darunter deren im Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof

bedeutsamen Artikel 5,, 6 und 53) Bestandteil des Gemeinschaftsrechts (Artikel 164, EGV), sodaß der angerufene

Gerichtshof gemäß Artikel 177, Absatz eins, EGV über deren Auslegung im Wege der Vorabentscheidung befinde, sowie

für den Fall deren Bejahung fünf weitere Fragen zur Vorabentscheidung vor.

Mit Urteil vom 29.5.1997, C-229/95, sprach dieser Gerichtshof aus, er könne im Vorabentscheidungsverfahren dem

vorlegenden Gericht nicht die Auslegungshinweise geben, die dieses benötigt, um die Vereinbarkeit einer nationalen

Regelung mit den Grundrechten beurteilen zu können, deren Wahrung der Gerichtshof sichert und die sich

insbesondere aus der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten ergeben, wenn diese

Regelung einen Fall betrifft, der nicht in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fällt.

Am 13.6.1997 stellte der Kläger den Antrag, das Revisionsverfahren gemäß § 190 ZPO bis zur rechtskräftigen

Erledigung des von ihm beim Obersten Gerichtshof am 23.5.1997 anhängig gemachten Erneuerungsverfahrens nach

den §§ 363 a H StPO zu unterbrechen.Am 13.6.1997 stellte der Kläger den Antrag, das Revisionsverfahren gemäß

Paragraph 190, ZPO bis zur rechtskräftigen Erledigung des von ihm beim Obersten Gerichtshof am 23.5.1997 anhängig

gemachten Erneuerungsverfahrens nach den Paragraphen 363, a ff StPO zu unterbrechen.

Weder der Unterbrechungsantrag noch die - zulässige - außerordentliche Revision des Klägers ist berechtigt.
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Rechtliche Beurteilung

A) Zum Unterbrechungsantrag:

Der Kläger stützt diesen Antrag auf § 190 ZPO, weil der Ausgang des von ihm beantragten Erneuerungsverfahrens nach

den durch das am 1.3.1997 in Kraft getretene Strafrechtsänderungsgesetz 1996 (BGBl 762) eingefügten §§ 363 a H

StPO „als Vorfrage bei Erledigung des geltend gemachten Schadenersatzanspruchs zu werten“ sei.Der Kläger stützt

diesen Antrag auf Paragraph 190, ZPO, weil der Ausgang des von ihm beantragten Erneuerungsverfahrens nach den

durch das am 1.3.1997 in Kraft getretene Strafrechtsänderungsgesetz 1996 Bundesgesetzblatt 762) eingefügten

Paragraphen 363, a H StPO „als Vorfrage bei Erledigung des geltend gemachten Schadenersatzanspruchs zu werten“

sei.

Das Erneuerungsverfahren ist zweifelsfrei ein strafgerichtliches Verfahren; der Unterbrechungsantrag des Klägers

kann, da sich § 190 Abs 1 ZPO ausdrücklich auf zivilgerichtliche bzw Verwaltungsverfahren bezieht, wohl nur auf § 191

ZPO gestützt werden, auch wenn dort die Zulässigkeit der Unterbrechung daran geknüpft wird, daß sich im Laufe eines

Rechtsstreits der Verdacht einer strafbaren Handlung ergibt, deren Aburteilung - im vorliegenden Fall geht es um die

Strafbemessung - für die Entscheidung des Rechtsstreits voraussichtlich von maßgebendem EinNuß ist. Gerade ein

solcher EinNuß auf den hier zur Erledigung anstehenden Rechtsstreit ist indessen nicht zu erkennen, stützte der Kläger

doch sein Haftentschädigungsbegehren für den Zeitraum vom 3.7.1986 bis 30.9.1993 im erstinstanzlichen Verfahren

auf das Argument, angesichts der vom EGMR festgestellten Verletzung des Art 6 Abs 1 iVm Abs 3 lit c EMRK könne die

vom Obersten Gerichtshof verhängte Freiheitsstrafe nicht als eine im Sinne des Art 5 Abs 1 lit a EMRK rechtmäßige Haft

angesehen werden; diese Argumentation erweist sich jedoch - wie bei der Erledigung der außerordentlichen Revision

noch näher zu erörtern sein wird - nicht als stichhältig.Das Erneuerungsverfahren ist zweifelsfrei ein strafgerichtliches

Verfahren; der Unterbrechungsantrag des Klägers kann, da sich Paragraph 190, Absatz eins, ZPO ausdrücklich auf

zivilgerichtliche bzw Verwaltungsverfahren bezieht, wohl nur auf Paragraph 191, ZPO gestützt werden, auch wenn dort

die Zulässigkeit der Unterbrechung daran geknüpft wird, daß sich im Laufe eines Rechtsstreits der Verdacht einer

strafbaren Handlung ergibt, deren Aburteilung - im vorliegenden Fall geht es um die Strafbemessung - für die

Entscheidung des Rechtsstreits voraussichtlich von maßgebendem EinNuß ist. Gerade ein solcher EinNuß auf den hier

zur Erledigung anstehenden Rechtsstreit ist indessen nicht zu erkennen, stützte der Kläger doch sein

Haftentschädigungsbegehren für den Zeitraum vom 3.7.1986 bis 30.9.1993 im erstinstanzlichen Verfahren auf das

Argument, angesichts der vom EGMR festgestellten Verletzung des Artikel 6, Absatz eins, in Verbindung mit Absatz 3,

Litera c, EMRK könne die vom Obersten Gerichtshof verhängte Freiheitsstrafe nicht als eine im Sinne des Artikel

5, Absatz eins, Litera a, EMRK rechtmäßige Haft angesehen werden; diese Argumentation erweist sich jedoch - wie bei

der Erledigung der außerordentlichen Revision noch näher zu erörtern sein wird - nicht als stichhältig.

Der erkennende Senat sieht sich deshalb zu der vom Kläger begehrten Unterbrechung des Verfahrens nicht veranlaßt.

B) Zur außerordentlichen Revision:

1. Den Ausführungen des Klägers ist insoweit beizupNichten, als die Urteile des EGMR für den innerstaatlichen Bereich

Bindungswirkung entfalten. Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (seit dessen Entscheidung vom

29.5.1995, 1 Ob 7/95 = SZ 68/102 = JBl 1995, 794) kommt den Urteilen des EGMR zwar keine innerstaatliche

Rechtskraftwirkung in dem Sinn zu, daß sie rechtskräftigen innerstaatlichen Urteilen gleichgestellt und daß deshalb die

im jeweiligen nationalen Recht an die Rechtskraft geknüpften materiell- und verfahrensrechtlichen Folgen in vollem

Umfang auf sie anzuwenden wären (so vor allem Polakiewicz, Die Verpflichtung der Staaten aus den Urteilen des EGMR

[1993], 223 H; in diesem Sinn auch Frowein/Peukert, EMRK-Komm2 Art 53 Rz 3), doch sind die Urteile dieses

Gerichtshofs keineswegs innerstaatlich wirkungslos. Im Unterschied zum allgemeinen Völkerrecht ist das in seinen

Rechten verletzte Individuum unmittelbar Begünstigter der durch die Konvention geschaHenen VerpNichtungen

(Polakiewicz aaO 226 H), sodaß die vom EGMR festgestellte Konventionsverletzung die Staatsgewalt in all ihren

Ausprägungen - also sowohl die Gesetzgebung wie auch die Vollziehung (Gerichtsbarkeit und Verwaltung) - bindet

(Polakiewicz aaO 227; Frowein/Peukert aaO Rz 2). Demnach darf die Staatsgewalt nicht entgegen dem Ausspruch des

EGMR die AuHassung vertreten, das staatliche Verhalten sei konventionsgemäß gewesen. Der Entscheidung über das

Haftentschädigungsbegehren des Klägers ist deshalb der Ausspruch des EGMR, der Oberste Gerichtshof habe durch

die Unterlassung, den Kläger zum Gerichtstag, soweit dieser zur Erledigung der Berufungen bestimmt gewesen sei,

vorführen zu lassen, so daß der Kläger außerstande gewesen sei, sich „persönlich zu verteidigen“, die Konvention zum
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Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in deren Art 6 Abs 1 iVm Abs 3 lit c verletzt, zugrundezulegen.1. Den

Ausführungen des Klägers ist insoweit beizupNichten, als die Urteile des EGMR für den innerstaatlichen Bereich

Bindungswirkung entfalten. Nach der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs (seit dessen Entscheidung vom

29.5.1995, 1 Ob 7/95 = SZ 68/102 = JBl 1995, 794) kommt den Urteilen des EGMR zwar keine innerstaatliche

Rechtskraftwirkung in dem Sinn zu, daß sie rechtskräftigen innerstaatlichen Urteilen gleichgestellt und daß deshalb die

im jeweiligen nationalen Recht an die Rechtskraft geknüpften materiell- und verfahrensrechtlichen Folgen in vollem

Umfang auf sie anzuwenden wären (so vor allem Polakiewicz, Die Verpflichtung der Staaten aus den Urteilen des EGMR

[1993], 223 H; in diesem Sinn auch Frowein/Peukert, EMRK-Komm2 Artikel 53, Rz 3), doch sind die Urteile dieses

Gerichtshofs keineswegs innerstaatlich wirkungslos. Im Unterschied zum allgemeinen Völkerrecht ist das in seinen

Rechten verletzte Individuum unmittelbar Begünstigter der durch die Konvention geschaHenen VerpNichtungen

(Polakiewicz aaO 226 H), sodaß die vom EGMR festgestellte Konventionsverletzung die Staatsgewalt in all ihren

Ausprägungen - also sowohl die Gesetzgebung wie auch die Vollziehung (Gerichtsbarkeit und Verwaltung) - bindet

(Polakiewicz aaO 227; Frowein/Peukert aaO Rz 2). Demnach darf die Staatsgewalt nicht entgegen dem Ausspruch des

EGMR die AuHassung vertreten, das staatliche Verhalten sei konventionsgemäß gewesen. Der Entscheidung über das

Haftentschädigungsbegehren des Klägers ist deshalb der Ausspruch des EGMR, der Oberste Gerichtshof habe durch

die Unterlassung, den Kläger zum Gerichtstag, soweit dieser zur Erledigung der Berufungen bestimmt gewesen sei,

vorführen zu lassen, so daß der Kläger außerstande gewesen sei, sich „persönlich zu verteidigen“, die Konvention zum

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten in deren Artikel 6, Absatz eins, in Verbindung mit Absatz 3, Litera c,

verletzt, zugrundezulegen.

2.1. Wie schon erwähnt, begehrt der Kläger im Amtshaftungsverfahren eine Haftentschädigung gemäß Art 5 Abs 5

EMRK, weil die vom Obersten Gerichtshof verhängte Freiheitsstrafe mit Rücksicht auf den vom EGMR festgestellten

Verstoß gegen Art 6 Abs 1 iVm Abs 3 lit c EMRK nicht als im Sinne des Art 5 Abs 1 lit a EMRK rechtmäßige Haft beurteilt

werden könne. Art 5 Abs 5 EMRK ordnet an, daß jedermann, der entgegen den Bestimmungen dieses Artikels von

Festnahme oder Haft betroHen worden ist, Anspruch auf Schadenersatz hat. Dabei handelt es sich um einen

materiellrechtlich unmittelbar aus der in Österreich im Verfassungsrang stehenden Konvention zum Schutze der

Menschenrechte und Grundfreiheiten abgeleiteten Ersatzanspruch (Schragel, AHG2 Rz 4; Vrba/Zechner,

Amtshaftungsrecht 35 f), der nach der Rechtsprechung im Amtshaftungsverfahren geltend zu machen ist, obgleich der

Anspruch kein Organverschulden voraussetzt und auch den Ersatz immateriellen Schadens umfaßt (SZ 62/176 uva).2.1.

Wie schon erwähnt, begehrt der Kläger im Amtshaftungsverfahren eine Haftentschädigung gemäß Artikel 5, Absatz 5,

EMRK, weil die vom Obersten Gerichtshof verhängte Freiheitsstrafe mit Rücksicht auf den vom EGMR festgestellten

Verstoß gegen Artikel 6, Absatz eins, in Verbindung mit Absatz 3, Litera c, EMRK nicht als im Sinne des Artikel 5, Absatz

eins, Litera a, EMRK rechtmäßige Haft beurteilt werden könne. Artikel 5, Absatz 5, EMRK ordnet an, daß jedermann, der

entgegen den Bestimmungen dieses Artikels von Festnahme oder Haft betroHen worden ist, Anspruch auf

Schadenersatz hat. Dabei handelt es sich um einen materiellrechtlich unmittelbar aus der in Österreich im

Verfassungsrang stehenden Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten abgeleiteten

Ersatzanspruch (Schragel, AHG2 Rz 4; Vrba/Zechner, Amtshaftungsrecht 35 f), der nach der Rechtsprechung im

Amtshaftungsverfahren geltend zu machen ist, obgleich der Anspruch kein Organverschulden voraussetzt und auch

den Ersatz immateriellen Schadens umfaßt (SZ 62/176 uva).

2.2. Der Kläger geht, wie wenn sich das von selbst verstünde, davon aus, daß seine Haft wegen des Verstoßes

gegen Art 6 EMRK (zumindest) ab dem Gerichtstag vor dem Obersten Gerichtshof konventionswidrig sei. Er übergeht

dabei jedoch die Tatsache, daß der EGMR nicht etwa feststellte, der Kläger werde entgegen Art 5 Abs 1 lit a EMRK nicht

rechtmäßig nach Verurteilung durch ein zuständiges Gericht - gegebenenfalls von einem bestimmten Zeitpunkt an - in

Haft gehalten, sondern lediglich aussprach, der Staat sei seiner positiven VerpNichtung, die Anweseneit des

Angeklagten bei der Verhandlung über die Berufungen sicherzustellen, nicht nachgekommen und habe damit Art 6

Abs 1 iVm Abs 3 lit c EMRK verletzt. Wohl brachte der EGMR in einzelnen Entscheidungen auch schon zum Ausdruck,

das innerstaatliche Recht, auf dessen Grundlage die Entziehung der Freiheit beruht, müsse seinerseits der Konvention

einschließlich der darin ausdrücklich genannten oder implizierten allgemeinen Grundsätze entsprechen, stehe doch

hinter der Formulierung des Art 5 Abs 1 EMRK „die Idee eines fairen und ordentlichen Verfahrens“, insbesondere die

AuHassung, daß freiheitsentziehende Maßnahmen von der zuständigen Stelle angeordnet und ausgeführt werden

sollen und nicht willkürlich sein dürfen (Peukert in Frowein/Peukert aaO Art 5 Rz 25 mwN in FN 53), doch verweigerte

der Gerichtshof schon wiederholt eine nach Art 53 EMRK geforderte Entschädigung für den Freiheitsentzug, obgleich er
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feststellte, daß im innerstaatlichen Strafverfahren die oder einzelne der im Art 6 EMRK verankerten

Verfahrensgarantien nicht beachtet worden seien (so vor allem im Urteil vom 20.9.1993 - Saidi gegen Frankreich,

veröHentlicht ua in ÖJZ 1994, 322; ähnlich schon EGMR in EuGRZ 1974, 27, 30, 31).2.2. Der Kläger geht, wie wenn sich

das von selbst verstünde, davon aus, daß seine Haft wegen des Verstoßes gegen Artikel 6, EMRK (zumindest) ab dem

Gerichtstag vor dem Obersten Gerichtshof konventionswidrig sei. Er übergeht dabei jedoch die Tatsache, daß der

EGMR nicht etwa feststellte, der Kläger werde entgegen Artikel 5, Absatz eins, Litera a, EMRK nicht rechtmäßig nach

Verurteilung durch ein zuständiges Gericht - gegebenenfalls von einem bestimmten Zeitpunkt an - in Haft gehalten,

sondern lediglich aussprach, der Staat sei seiner positiven VerpNichtung, die Anweseneit des Angeklagten bei der

Verhandlung über die Berufungen sicherzustellen, nicht nachgekommen und habe damit Artikel 6, Absatz eins, in

Verbindung mit Absatz 3, Litera c, EMRK verletzt. Wohl brachte der EGMR in einzelnen Entscheidungen auch schon

zum Ausdruck, das innerstaatliche Recht, auf dessen Grundlage die Entziehung der Freiheit beruht, müsse seinerseits

der Konvention einschließlich der darin ausdrücklich genannten oder implizierten allgemeinen Grundsätze

entsprechen, stehe doch hinter der Formulierung des Artikel 5, Absatz eins, EMRK „die Idee eines fairen und

ordentlichen Verfahrens“, insbesondere die AuHassung, daß freiheitsentziehende Maßnahmen von der zuständigen

Stelle angeordnet und ausgeführt werden sollen und nicht willkürlich sein dürfen (Peukert in

Frowein/Peukert aaO Artikel 5, Rz 25 mwN in FN 53), doch verweigerte der Gerichtshof schon wiederholt eine nach

Artikel 53, EMRK geforderte Entschädigung für den Freiheitsentzug, obgleich er feststellte, daß im innerstaatlichen

Strafverfahren die oder einzelne der im Artikel 6, EMRK verankerten Verfahrensgarantien nicht beachtet worden seien

(so vor allem im Urteil vom 20.9.1993 - Saidi gegen Frankreich, veröHentlicht ua in ÖJZ 1994, 322; ähnlich schon EGMR

in EuGRZ 1974, 27, 30, 31).

Es soll dabei nicht verhehlt werden, daß Art 5 Abs 5 und Art 50 EMRK auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind,

wenngleich sie beide Entschädigungsfragen im Rahmen des Konventionsrechts zum Gegenstand haben: Art 5 Abs 5

EMRK statuiert ein materielles Recht; er gehört zu den „normativen“ Regeln des Abschnitts I der Konvention zum

Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und garantiert ein Individualrecht, dessen Wahrung zunächst den

Behörden der Vertragsstaaten aufgegeben ist („enforceable right to compensation“), wogegen Art 50 EMRK eine

Kompetenznorm ist, die den EGMR ermächtigt, der „verletzten Partei“ unter bestimmten Voraussetzungen eine

gerechte Entschädigung zuzusprechen; dieser Gerichtshof hat jedoch in Wahrnehmung der ihm durch Art 50 EMRK

übertragenen Zuständigkeit neben anderen Umständen die materiellrechtliche Bestimmung des Art 5 Abs 5 EMRK zu

berücksichtigen (so etwa EGMR in EuGRZ 1974, 27, 28). In dem schon erwähnten Fall Saidi gegen Frankreich hielt der

EGMR, obwohl er einen Verstoß der befaßten innerstaatlichen Instanzen gegen Art 6 Abs 1 iVm 3 lit d EMRK feststellte,

dem Schadenersatz fordernden Beschwerdeführer entgegen, er könne keine „Spekulationen darüber anstellen,

welchen Ausgang ein Verfahren genommen hätte, hätte keine Verletzung der Konvention stattgefunden“ (Z.49), und

wies dessen Ersatzbegehren deshalb ab.Es soll dabei nicht verhehlt werden, daß Artikel 5, Absatz 5 und Artikel 50,

EMRK auf verschiedenen Ebenen angesiedelt sind, wenngleich sie beide Entschädigungsfragen im Rahmen des

Konventionsrechts zum Gegenstand haben: Artikel 5, Absatz 5, EMRK statuiert ein materielles Recht; er gehört zu den

„normativen“ Regeln des Abschnitts römisch eins der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und

Grundfreiheiten und garantiert ein Individualrecht, dessen Wahrung zunächst den Behörden der Vertragsstaaten

aufgegeben ist („enforceable right to compensation“), wogegen Artikel 50, EMRK eine Kompetenznorm ist, die den

EGMR ermächtigt, der „verletzten Partei“ unter bestimmten Voraussetzungen eine gerechte Entschädigung

zuzusprechen; dieser Gerichtshof hat jedoch in Wahrnehmung der ihm durch Artikel 50, EMRK übertragenen

Zuständigkeit neben anderen Umständen die materiellrechtliche Bestimmung des Artikel 5, Absatz 5, EMRK zu

berücksichtigen (so etwa EGMR in EuGRZ 1974, 27, 28). In dem schon erwähnten Fall Saidi gegen Frankreich hielt der

EGMR, obwohl er einen Verstoß der befaßten innerstaatlichen Instanzen gegen Artikel 6, Absatz eins, in Verbindung

mit 3 Litera d, EMRK feststellte, dem Schadenersatz fordernden Beschwerdeführer entgegen, er könne keine

„Spekulationen darüber anstellen, welchen Ausgang ein Verfahren genommen hätte, hätte keine Verletzung der

Konvention stattgefunden“ (Ziffer ,), und wies dessen Ersatzbegehren deshalb ab.

2.3. Jüngst erst lehnte der EGMR aber auch den auf Art 5 Abs 5 EMRK gestützten Schadenersatzanspruch eines

Beschwerdeführers ab, der von einem Magistratsgericht im Vereinigten Königreich zu einer Freiheitsstrafe von

30 Tagen verurteilt worden war, weil er eine Abgabenschuld zu begleichen unterließ, obwohl es ihm möglich gewesen

wäre, in der Zwischenzeit Geld zu verdienen; das übergeordnete Gericht hatte diese Entscheidung aufgehoben, weil

dem Erstgericht keine eindeutigen Beweise vorgelegen seien, die die Feststellung zuließen, daß die unterlassene



Zahlung auf einem Verschulden des Beschwerdeführers beruhe (Urteil vom 10.6.1996 - Benham gegen Vereinigtes

Königreich, ua veröHentlicht in ÖJZ 1996, 915). Der Gerichtshof führte dort aus, die Konvention verweise zur Lösung

der Fragen, ob die Haft „rechtmäßig“ gewesen und ob sie „auf die gesetzlich vorgeschr

Quelle: Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, http://www.ogh.gv.at
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